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_____________________________________________________________________________________________________ 

Neues Layout VBD Passar Durchfuhr (NCTS-Phase 5) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Für die NCTS Phase 5 wird ein neues Layout für das Versandbegleitdokument (VBD) 
vorgeschrieben. Ab dem 02.12.2024 muss zwingend das neue Layout verwendet wer-
den. Die Schweiz steigt per diesem Datum auf das neue Layout um. 
 
Das neue VBD und seine Inhalte kann man sich in der Exceltabelle Transit accom-
panying document auf der Internetseite Passar 1.0 Technische Information anzeigen 
lassen. Neben dem neuen Layout möchten wir die wichtigsten Änderungen kurz zu-
sammenfassen: 
 
Im Gegensatz zu heute gibt es nur noch ein Layout. Es wird nicht mehr unterschieden 
zwischen mit oder ohne Security Daten. Das Feld «Sicherheit [11 07]» zeigt an, ob 
die Durchfuhr Sicherheitsdaten enthält. Aktuell finden nur Code 0 oder 2 Anwendung. 

 
 
Zum VBD gehört immer eine Liste der Positionen, auch wenn es sich nur um eine 
Einzelposition handelt. D.h.: Auch die erste Warenposition befindet sich nicht mehr auf 
dem VBD, sondern ist in der Liste der Positionen. 
 
Informationen zum Kennzeichen 

Im VBD gibt es zwei Felder zur Angabe von Fahrzeugkennzeichen mit unterschiedli-
chen Voraussetzungen: 
 

o Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels beim Abgang 
[19 05] 

▪ Diese Information ist nicht in der Warenanmeldung Durchfuhr vorhan-
den, sondern entweder in der Aktivierungsmeldung des ZV oder in 
der Transportanmeldung. In der BAZG-TA ist die Angabe des Kenn-
zeichens fakultativ, weshalb es vorkommen kann, dass in diesem 
Feld kein Kennzeichen steht.  

o Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden aktiven 
Beförderungsmittels [19 08] 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/DaziT/transit_accomp_document.xlsx.download.xlsx/p5_tad_lol_layout_en_de_fr_it.xlsx
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/DaziT/transit_accomp_document.xlsx.download.xlsx/p5_tad_lol_layout_en_de_fr_it.xlsx
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/passar/passar-infos.html
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▪ Diese Information stammt aus der Warenanmeldung Durchfuhr und 
ist nur mit Security Daten ein Pflichtfeld. Die Spediteure wurden da-
rauf hingewiesen, dass sie mit dem Ausfüllen dieses Feldes sicher-
stellen, dass wenigstens eine Angabe zum Kennzeichen im VBD und 
VBD Draft aufgedruckt wird. 

 

 
 
 
Referenznummer / Dossiernummer des Spediteurs 
Der Aufdruck der Dossiernummer ist eigentlich nicht vorgesehen und war bereits im 
bisherigen Layout eine Schweizer Eigenheit. Auch im neuen Layout gibt es kein Feld 
für diese Angabe. Wir haben entschieden, diese Angaben im Feld «Hauptverpflichteter 
[13 07]» aufzudrucken, sofern sie in der Warenanmeldung Durchfuhr enthalten sind. 
 
Nummer des Zollverschluss 
Zollverschlüsse werden neu im oberen Teil rechts [19 10] aufgedruckt. Unten links 
wären nur handschriftlich Einträge durch die Abgangszollstelle sichtbar, falls ein Zoll-
verschluss nachträglich angebracht wurde.  

 
 
Falls ein Feld zu wenig Platz hat für die Anzeige aller vorhandenen Werte in diesem 
Versandverfahren gilt Folgendes: 
o Auf der ersten Seite des VBD sind die Felder statisch. Gegebenenfalls wird ein 

«(…)» aufgedruckt. Zwischenzeitlich gibt es eine Neuerung, dass jeweils der 
erste und der Letzte Wert angezeigt werden soll, und dazwischen ein «(…). 
Diese Anpassung werden wir zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen. Auslän-
dische VBD könnten dies aber bereits berücksichtigen. 

o Auf der Liste der Positionen sind die Felder dynamisch. D.h. sie können bei 
Bedarf die Grösse vertikal ändern und somit alle Werte anzeigen. 

 
Angaben zum Versender und/oder Empfänger können auf der ersten Seite des 
VBD leer sein. Dies ist nicht falsch. In diesem Fall haben die einzelnen Sendungen 
unterschiedliche Versender und/oder Empfänger und die entsprechenden Angaben 
werden im VBD bei den Warenpositionen aufgedruckt. 
 
Wichtig: Verbindlich sind immer die Daten im System. Dies auch dann, wenn 
entsprechende Angaben auf dem VBD fehlen. Das VBD darf auch in elektroni-
scher Form vorgelegt werden (auf Smartphone, Tablet, etc.). Ausnahme: Notfall-
verfahren. 
 
Im Anhang sind Beispiele von NCTS Phase 4 und Phase 5 VBD bildlich dargestellt.  
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Altes Layout (NCTS Phase 4) 
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Neues Layout (Phase 5) 

 

 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/DaziT/transit_accomp_document.xlsx.download.xlsx/p5_tad_lol_layout_en_de_fr_it.xlsx
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